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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Auftrag 

Schriftlich erteilter Auftrag von Frau Dr. Susi Pariasek, Heinrichsgasse 4, 1010 

Wien, in ihrer Eigenschaft als Sanierungsverwalterin, zur Ermittlung des 

Verkehrswertes der Wohnimmobilie in 1210 Wien, Lebnergasse 14, GST-NR 

553/1, 553/2, EZ 377, Grundbuch 01607 Großjedlersdorf II, Bezirksgericht 

Floridsdorf. 

 

 

2) Zweck 

Das Gutachten wurde von Frau Dr. Susi Pariasek in Auftrag gegeben zur 

Verkehrswertermittlung der Wohnimmobilie an gegenständlicher Liegenschaft, 

betreffend die Insolvenz Sveta Levim Invest GmbH, Rennweg 51, 1030 Wien, 

FN 490687 z, GZ 9 S 361/24 p, Handelsgericht Wien. 

 

 

3) Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird der Jänner 2025 festgesetzt. 

 

 

4) Lokalaugenschein 

Der Lokalaugenschein fand am 14.04.2025, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 

14.15 Uhr, statt. 
 

Bei dieser Besichtigung waren anwesend: 

 

Schuldnervertreter:  Manuel Unfried 

 

Sachverständiger:   Stefan Requat 

Arch. Dipl.-Ing. Horst Jäger 

 

Die Wohnungen in den Regelgeschossen konnten nicht besichtigt werden. 

 

In Augenschein genommen wurde der nicht ausgebaute Dachboden und der 

Keller. 
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5) Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 

- Lokalaugenschein am 14. April 2025 

- Grundbuchsauszug vom 10.01.2025 

- Bewertungsgutachten EHL vom 25. Oktober 2021 

- Bebauungsstudie Testor & Partner vom 29.10.2020 

- Bestandspläne 

- Auszug aus dem digitalen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

- Google Earth 

- Wikipedia 

- Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich 2025 

- ImmoNetZT 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- „Der Wert von Immobilien“ – Seiser/Kainz  

- Eigene Archivunterlagen des Sachverständigen 

 

6) Vollständigkeitserklärung 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 

verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 

und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-

Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 

Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind, 

bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 

ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 

sind. 
 

 

7) Bewertungsvoraussetzungen 

Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 

Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 

Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 

werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 

Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 

einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 

Nachbewertung führen. 
 

Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 

Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 

Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 
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Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 

insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 

Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 

und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 

überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung, anlässlich der Befundaufnahme, 

sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 

erkennbar, oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt Brutto.  
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 

Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 

Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 

Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 

entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 

hinausgehenden Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 

oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 

wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen- Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 

Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 

Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 

Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 

übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 

vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 

und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 

Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 

rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 

Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 

Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 

entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 

Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 

Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
 

Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 

sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 

Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 

Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
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zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe sein. 

Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 

aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 

Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 

neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 

ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 

Nachbewertung vor. 

 

8) Haftung des Sachverständigen 

Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 

Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 

dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-

versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
 

Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 

der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 

sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 

sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug auf 

dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag und 

dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen.  
 

Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 

den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 

Rechte geltend machen. 

 

9) Sonstiges 

Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 

nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 

berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 

abzutreten. 

 

10) Unabhängigkeit des Sachverständigen 

Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 

unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 

1) Grundbuchsauszug vom 10.01.2025 
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2) Lage, Größe und Form des Grundstückes 

 

Das gegenständliche Grundstück liegt im 21. Wiener Gemeindebezirk, in der 

Lebnergasse 14. 

 

In der näheren Umgebung befinden sich kleinvolumige 

Mehrparteienwohnhäuser aus der Vorstadtgründerzeit, aber auch 

großvolumige Neubauten. 
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Wikipedia 

 

In Floridsdorf allgemein dominieren im Norden die südlichen Ausläufer des 

Bisamberges das Relief des Gemeindebezirkes. 

 

Während sich der Gipfel des Bisamberges (358 m) bereits in Niederösterreich 

befindet, stellt dessen Seitengipfel Falkenberg (320 m) den höchsten Punkt 

Floridsdorfs dar. 

 

Die Donau bildet die südwestliche Bezirksgrenze. Ein Teil der neuen Donau 

und ein Abschnitt der Donauinsel liegen in Floridsdorf, während sich die 

Wasserfläche unmittelbar jenseits der Donauinsel bereits auf Döblinger 

Bezirksgebiet befindet. 

 

Die Wiener Donaubrücken auf Floridsdorfer Gebiet sind - gereiht in 

Fließrichtung der Donau - die Jedleseer-Brücke, die Nordbrücke, der 

Steinitzsteg, die Floridsdorfer Brücke, die Norbahnbrücke, der Georg-Danzer-

Steg und die Brigittenauer Brücke. 

 

In Floridsdorf befindet sich ferner das nördlichste Viertel der Alten Donau. 

 

1992 wurde der Marchfeldkanal in Betrieb genommen, der das Bezirksgebiet 

quert. 

 

Die Bezirksfläche beträgt 44,52 km². 

 

Die gesamte Einwohnerzahl des Bezirks: rd. 159.000. 

 

Der 21. Bezirk Floridsdorf besteht aus den Katastralgemeinden Stammersdorf, 

Strebersdorf, Jedlesee, Großjedlersdorf, Floridsdorf, Leopoldau, Donaustadt. 

 

 

______________________________________________________________ 
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Das Grundstück ist rechteckig und eben. 

 

 
 

Die Grundstücksgröße beträgt 358 m². 

 

Darauf befindet sich ein rechteckförmiger Baukörper, bestehend aus  

 

- Kellergeschoss 

- Erdgeschoss 

- 2 Obergeschossen 

- nicht ausgebauten Dachgeschoss 
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3) Flächenwidmung und Bebauung 
 
Zulässige Bebauung 

• Lebnergasse 

 

Wohnen, Bauklasse II, in geschlossener Bauweise. 

 

Die verbleibende Innenhoffläche ist gärtnerisch auszugestalten. 

 

 

 

Bestehende Bebauung: 

Rechteckförmiges Mehrparteienwohnhaus, bestehend aus:  

- Kellergeschoss  

- Erdgeschoss 

- 2 Obergeschossen 

- nicht ausgebauten Dachgeschoss 

 

Geplant ist, das Gebäude um 2 Dachgeschosse aufzustocken und das 

Gebäude bis zur hinteren Baufluchtlinie zu erweitern. 

 

Für diese Baumaßnahme liegt eine Bebauungsstudie Architekten Testor & 

Partner vom 29.10.2020 vor. 

 

Im Falle dieser baulichen Realisierung ist dann die mögliche Bebauung voll 

umfänglich ausgeschöpft. 
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4) Ver- und Entsorgung 

Gas:   Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Wasser:  Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Strom:   Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Kanal:  Öffentliches Kanalnetz 

Regenwässer: Öffentliches Kanalnetz 

Telefon / Internet: vorhanden 

TV:   vorhanden 

 

 

5) Verkehrsverhältnisse 

 

Die Lebnergasse ist eine kurze Nebenstraße, parallel zur Jedleseer Straße. 

Sie beginnt bei der Sildgasse und endet bei der Bellgasse.  

 

Öffentlich ist die Gasse an die Buslinien 34A, 36A und 36B an den Bahnhof 

Floridsdorf angeschlossen. 
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Läden des täglichen Bedarfs befinden sich in der Nähe und sind fußläufig 

erreichbar (siehe Karte Mikrolage). 

 

 
 

 

6) Lärmkarte  

 

 
 

Die Lebnergasse befindet sich mit 55 dB – 60 dB in einer Ruhezone. 
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7) HORA-Pass  
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8) Verdachtsflächenkataster 

 

Die Grundstücke der gegenständlichen Liegenschaft sind im 

Verdachtsflächenkataster nicht verzeichnet. 

 

 

III. BESCHREIBUNG DES BAUWERKS AUF DER 

GEGENSTÄNDLICHEN LIEGENSCHAFT 
 

1) Allgemeine Bestandsbeschreibung 

 

Beim gegenständlichen Objekt handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

um ein Gründerzeithaus der Vorstadt aus der Bauperiode zwischen 1848 bis 

1918 und dieses stellt ein sehr kleines Mehrparteienwohnhaus dar. 

 

 
 

Der Eingang zum Haus erfolgt rechtsseitig in der Lebnergasse. 

 

Die anschließende Hauseinfahrt verbindet den Innenhof. 
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Die Erschließung erfolgt zentral über einen Gang und eine 1/2-gewendelte 

Stiege. 

 

 
 

Ein Aufzug ist nicht vorhanden. 

 

Das Dachgeschoss wurde bis dato nicht ausgebaut, in den Regelgeschossen 

darunter befinden sich in Summe 4 Wohnungen. 

 

Im Erdgeschoss befindet sich - 1 Wohnung, im 1. Stock - 2 Wohnungen und 

im 2. Stock - 1 Wohnung. 
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Im 1. Stock gibt es 1 Gang-WC. 

 

 
 

 

2) Lokalaugenschein 14.04.2025 

 

Ausgehend von der Zinsliste sollte das Haus komplett leer stehen, da mit 

Jänner bzw. Februar 2025 alle befristeten Mietverträge ausgelaufen sind. Ob 

diese verlängert wurden und wie lange, ist dem Sachverständigen unbekannt. 

 

Nach meiner Einschätzung waren aber am Tag des Lokalaugenscheins alle 

Wohnungen vermietet. 
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❖ Innenhof 

Der Innenhof ist fast zur Gänze begrünt. Mehr als die Hälfte der 

Innenhoffläche ist der Erdgeschosswohnung zugeordnet. 

 

 
 

❖ Fassade 

 

• Straßenfassade 

Die Straßenfassade ist gegliedert mit Geschossgesimsen und 

Fensterumrandungen. 

 

Das Dachgesims ist stark ausladend und augenscheinlich in Ordnung. 

 

Die straßenseitigen Bestandsfenster sind aus Kunststoff mit Isolierverglasung 

und Oberlichten.  

 

Die Putzfaschen der Fenstergesimse sind abgeschlagen. 

 



23 

 

 
 

An der Fassade wurden Probeöffnungen für einen möglichen 

Dachgeschossausbau hergestellt. 

 

Entlang der Lebnergasse weist das Haus 7 Fensterachsen auf. 

 

 

• Hoffassade 

Die hofseitige Fassade hat einen glatten Dolomitreibputz. 

 

Die hofseitigen Fenster sind aus Kunststoff. 
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❖ Dachgeschoss 

Das Dachgeschoss ist unausgebaut. 

 

Der Dachstuhl hat eine typische Wiener Sparrenkonstruktion mit Bundträmen. 

 

Die besteht aus Ziegel auf einer Holzlattung. 

 

 
 

Im Dachboden wird Sperrmüll gelagert. 

 

 
 

Das Ziegelpflaster wurde für Deckenuntersuchungen teilweise geöffnet und 

Dippelbäume freigelegt, im Anschluss daran wieder verschlossen. 

 

Der Regenwasserkanal wurde erneuert. 
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❖ Erdgeschoss, 1. – 2. Stock 

Das Stiegenhaus und die Gänge sind augenscheinlich in einem 

gebrauchstauglichen Zustand. 

 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurden keine wesentlichen Schäden 

befundet. 

 

Die Hofeinfahrt ist bis 1,40 m mit Holzplatten verkleidet. 

 

 
 

Auch beim Hofeingang wurden Probeöffnungen hergestellt, ebenso im 

gesamten Stiegenhaus. 

 

Zwischen der Hofdurchfahrt und dem Erdgeschossniveau gibt es einen 

Niveauunterschied von 3 Stufen. – Das sind ca. 50 cm – 60 cm.  
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Erschlossen wird das Haus über eine ½-gewendelte Stiege. 

 

 
 

Die Wohnungen wurden im Zuge des Lokalaugenscheins nicht in 

Augenschein genommen, ich halte aber fest, dass sich im Erdgeschoss – 1 

Wohnung, im 1. Stock – 2 Wohnungen und im 2. Stock – 1 Wohnung befindet. 
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Im 1. Stock gibt es 1 Gang-WC. 

 

 
 

 

❖ Keller 

Die Hofeinfahrt ist nicht unterkellert. 

 

Das Ziegelmauerwerk ist teilweise verputzt und hat Wasserschäden. 

 

Im Keller gibt es aufgelassene Einlagerungsräume. 

 

Am Fußboden befindet sich ein Ziegelmauerwerk. 

 

Im Keller wurden am Boden Probeschürfe hergestellt und anschließend 

wieder verfüllt. 
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Teilweise liegt Sperrmüll. 

 

 
 

Im Keller wurden Probeschürfe für den geplanten Dachgeschossausbau 

hergestellt. 

 

 

3) Befundete Baumängel 

 

❖ Einleitung 

Die nachfolgend beschriebenen Baumängel resultieren aus optischen 

Wahrnehmungen im Zuge des Lokalaugenscheins. 

 

 

❖ Baumängel 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurden folgende kleinere Mängel, basierend 

auf optische Wahrnehmungen, festgestellt: 

 

- Der hofseitige Verputz hat Sprünge. 
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4) Bescheide MA 37 

Keine, wobei davon auszugehen ist, dass der Bestand baugenehmigt ist. 

 

5) Pläne 

 

❖ Bestand: 
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❖ Projekt Architekt Testor & Partner 
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6) Topographie 
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7) Funktioneller Istzustand 

 

❖ Istzustand 

Das Haus ist nach optischen Wahrnehmungen komplett bewohnt. 

 

Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut.  

 

8) Bautechnischer Istzustand 

 

❖ Istzustand 

Der Allgemeinzustand des Hauses ist in Ordnung. 

 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurden folgende kleinere Mängel, basierend 

auf optische Wahrnehmungen, festgestellt: 

 

- Der hofseitige Verputz hat Sprünge. 

 

 

9) Außenanlagen und Garten 

Der Zugang zum Innenhof erfolgt über die Hofeinfahrt vom öffentlichen Gut 

aus. 

 

Der Innenhof ist fast zur Gänze begrünt. Mehr als die Hälfte der 

Innenhoffläche ist der Erdgeschosswohnung zugeordnet. 
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IV. BEWERTUNG 

1) Einleitung 

 

Bei der Bewertung muss der Sachverständige von folgenden grundsätzlichen 

Überlegungen ausgehen: 

 

Das Gebäude wurde vor 1945 errichtet. Somit fällt es unter den 

Vollanwendungsbereich des MRG. 

 

Lt. Mietzinsliste vom 02.01.2025 sollte das Haus leer stehen, da alle 

befristeten Mietverträge ausgelaufen sind. Tatsächlich ist das Haus komplett 

bewohnt. Daher wird der Sachverständige in der Bewertung nach dem 

Ertragswertverfahren und für den bevorstehenden Abverkauf von 7 Jahren für 

eine Bestandsfreimachung ausgehen. 

 

Der Verkehrswert des unausgebauten Dachgeschosses der hofseitigen 

Zusatzflächen wird nach dem Residualwertverfahren ermittelt. 

 

Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der Wert einer 

Liegenschaft nachdem sie der beabsichtigten Entwicklung unterzogen wurde. 

Dabei ist unter Bedachtnahme auf das Best-Use-Prinzip eine nachhaltige und 

wahrscheinliche Nutzung zugrunde zu legen. 

 

Ausgehend von diesem Wert der fiktiv entwickelten Liegenschaft werden alle 

Kosten, welche während der Entwicklungsmaßnahme anfallen, in Abzug 

gebracht. Die Differenz zwischen dem fiktiven Wert und den Kosten wird als 

Residuum bezeichnet. 

 

Darüber hinaus müssen ein angemessener Erlös für den Projektentwickler 

(sog. Developergewinn), die Vorhaltekosten unter Berücksichtigung der 

Wartezeit bis zur Verwertung der Liegenschaft sowie die 

Grunderwerbsnebenkosten in Abzug gebracht werden. 

 

Sonstige wertbeeinflussende Umstände, Barwerte von Rechten oder Lasten 

u.ä. sind ebenfalls noch gesondert zu berücksichtigen. 

 

Alle Berechnungen erfolgen Brutto inkl. USt.  

 

Als Bewertungsstichtag wird der Jänner 2025 festgesetzt. 
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2) Grundlagen 

 

Für die Berechnung des Ertragswertes wird die Mietzinsliste 1/2025 

herangezogen. 

 

Für die befristet vermieteten Wohnungen ist, da die Mietkategorien nicht 

eindeutig nachvollziehbar sind, mit der gebotenen Vorsicht ein Abschlag von – 

25% vorzunehmen. 

 

Für sanierte Eigentumswohnungen – Erstbezug im 21. Bezirk in einer 

normalen Wohnlage, mit einem guten (durchschnittlichen) Wohnwert - sind mit 

€ 4.300 ,00/m² Wohn-Nutzfläche in Ansatz zu bringen.  

 

Dies laut Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich, 

Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder 2025. 

 

Laut ImmoNetZT wurden folgende Werte ermittelt: 

 

 

 
 

 

Unter einem guten (durchschnittlichen) Wohnwert versteht man gute 

Ausstattung, insbesondere hinsichtlich Böden, Sanitäranlagen, moderner 

Heizsysteme und neuer technischer Infrastruktur. 

 

Darüber hinaus gab es direkt in der Gasse bzw. in den beiden Nebengassen 

Verkäufe, wobei der Zustand der Wohnungen zum Zeitpunkt des Verkaufes 

nicht überprüft wird. 
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Analysiert man all diese Vergleichswerte, betrachtet die Lage, erscheint mir 

ein Verkaufspreis von € 4.100,00/m² als angemessen. 

 

Für die neugeschaffenen Dachgeschosswohnungen können € 5.800,00/m² in 

Ansatz gebracht werden. Dies ergibt sich aus dem arithmetischen und 

indexierten Mittel der Markterhebung aus Verkäufen in unmittelbarer Nähe des 

gegenständlichen Objektes. 

 

 

3) Berechnungen 

 

• Ertragswertverfahren 

 

Vom Rohertrag werden 1% für Bewirtschaftungskosten und 3% für Mietausfall 

in Abzug gebracht sowie € 10,00/m² für Instandhaltung. 

 

Dies ergibt den Jahresreinertrag. 

 

Der Liegenschaftszinssatz wird mit 3,5% angenommen. 

 

• Abverkaufserlös Wohnungen 1. – 2. Stock 

 

Den Verkaufserlösen sind folgende Aufwendungen gegenüber zu stellen: 

 

Für die Regelgeschosse sind € 2.200,00/m² Wohn-Nutzfläche an 

Sanierungskosten in Ansatz zu bringen. 

 

Darin enthalten sind auch die zu sanierenden Nebenflächen. 

 

 

• Residualwertverfahren 1. und 2. Dachgeschoss und Zusatzflächen 

 

Der Ausbau des Dachgeschosses ist mit € 3.800,00/m² Wohn-Nutzfläche, die 

Zusatzflächen mit € 3.000,00/m² in Ansatz zu bringen.  

 

In allen bereits zuvor genannten Baukosten sind auch die Kosten wie Aufzug 

und - wie schon ausgeführt - Nebenflächen enthalten. 

 

Die anfallenden Baukosten des Kellers werden mit 2% unter sonstige 

Baukosten veranschlagt. 
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Für Unvorhergesehenes bzw. zusätzliche Untersuchungen werden 3% der 

Fertigstellungskosten berechnet.  

 

Für sonstige Baunebenkosten werden 14% der Baukosten veranschlagt. 

 

Weitere Abzugsposten sind Vermarktungskosten, Finanzierungskosten auf die 

verbleibenden Baukosten sowie der Developer Profit in der Höhe von 10%. 

Die Finanzierungskosten bringe ich mit 5%, 2 Jahre linear verteilt, in Ansatz. 

 

Für die verbleibenden 2 Jahre für die Fertigstellung sind auch entsprechende 

Abzinsungsfaktoren zu berechnen. 

 

Zusätzlich gibt es für den Käufer Erwerbsnebenkosten wie Notar und 

Rechtsanwalt, Gebühren Grunderwerbsteuer und die Grundbuchseintragung. 

 

Auch diese zuvor genannten Summen sind vom Verkaufserlös abzuziehen. 

 

Das Produkt dieser Rechenansätze ergibt den „tragfähigen Grundwert“ bzw. 

den gegenwärtigen Verkehrswert zum Stichtag Jänner 2025. 
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ERTRAGSWERT € 154 000,00

ABVERKAUFSWERT € 559 000,00

RESIDUALWERT € 288 000,00

VERKEHRSWERT € 1 001 000,00

 
 

 

V. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert des Mehrparteienwohnhauses 1210 Wien, Lebnergasse 14, 

mit den Gst.Nr. 553/1, 553/2, EZ 377, KG 01607 Großjedlersdorf II, 

Bezirksgericht Floridsdorf, beträgt somit gerundet 

 

€ 1.001.000,00 
================ 

 

in Worten: Euro einemillioneintausend 00/100 

 

zum Bewertungsstichtag Jänner 2025. 

 

 

VI. SCHLUSSBEMERKUNG 

Das Gutachten umfasst 68 Seiten, mit einer Fotodokumentation im Anhang. 

 

Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 

so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 

 

Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 

Der Sachverständige 
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